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Prolog
Richtig, angemessen und wirkungsvoll zu vernehmen, intervie-
wen, fragen und zu erforschen ist eine hohe Kunst, für die die 
Natur leider kein entsprechendes Gen vorgesehen hat. Die Fähig-
keit, richtig und umfassend zu vernehmen, ist damit keine Frage 
von Begabung oder Anlage, sondern muss, mehr oder minder 
mühsam, erlernt werden.

Ausreichend gelehrt und gelernt wird „Vernehmung“ aber leider 
immer seltener. Kriminalisten und engagierte Juristen fordern 
hier schon seit Jahren eine Aus- und Fortbildungsoffensive – 
wohlgemerkt für Polizei und Justiz! 

In den Studienplänen der Fachhochschule steht das Thema 
Vernehmung eindeutig nicht im Mittelpunkt der Lehre, obwohl 
der Schwerpunkt polizeilicher Tätigkeiten aus Befragung und 
Vernehmung besteht. 

So fehlen, leider nur mit wenigen Ausnahmen, weiterhin 
landes- und bundesweit einheitliche Qualitätsstandards und 
flächendeckende Vernehmungstrainings, insbesondere beim 
Einsatz der Ton- oder Bild-Ton-Dokumentation einer Vernehmung. 
Dies ist einer der Gründe, warum polizeiliche Vernehmungs-
protokolle in der Praxis – vorsichtig ausgedrückt – eine sehr 
unterschiedliche Qualität aufweisen. 

Die gestiegenen forensischen und formellen Anforderungen 
an eine Vernehmung fordern aber gerade heute einheitlich 
hohe Qualitätsstandards. Je genauer die Vernehmung in ihrem 
Entstehungs- und Verlaufsprozess dokumentiert wird und je 
individueller Tatbestandsmerkmale von Zeugen beschrieben 
werden, desto unangreifbarer und glaubhafter wird das poli-
zeiliche Befragungsergebnis. Dort, wo das kriminalistische 
Handwerkszeug einer Vernehmung nicht mehr bekannt ist oder 

sogar falsch angewendet wird, wächst die Gefahr, dass Schuldige 
nicht entlarvt oder Unschuldige zu Unrecht verdächtigt werden.

Wie immer aber ersetzt unser kleines Fachbuch nicht die Beach-
tung aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung oder das 
Studium einschlägiger Fachliteratur. Es soll vielmehr weiterhin 
nur eine schnelle Orientierung in der Hektik des dienstlichen 
Alltags ermöglichen und damit eine Hilfe zur Selbsthilfe sein.

Werner Märkert Kriminaldirektor a. D. 
Ehem. Studiengebietsleiter und Dozent für Einsatz- und 
Kriminalwissenschaften an der Hochschule der Polizei in Rhein-
land-Pfalz  
 
werner.maerkert@bdk.de



Das Leben hat immer mehr 
Fälle, als der Gesetzgeber 
sich vorstellen kann.

Norbert Blüm 




